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1 Einleitung  

Aufgabenstellung des Umweltberichts 
Entsprechend § 2a BauGB ist im Aufstellungsverfahren von Bauleitplänen in der Begründung ein 
Umweltbericht aufzunehmen. Es sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu er-
mitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht enthält folgende Inhalte: 

- Beschreibung der Planung  
- Beschreibung der Schutzgüter (Bestand) 
- Bewertung der Bedeutung der Schutzgüter 
- Betrachtung der aktuellen ökologischen und sonstigen Funktionen unter Berücksichtigung von 

Vorbelastungen 
- Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Eingriffen 
- Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Planung 
- Beschreibung und Bewertung der Eingriffsschwere getrennt nach baubedingten, anlagebeding-

ten und betriebsbedingten Auswirkungen unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Konflikt-
vermeidung und -minimierung.  

- Zusammenfassende Beurteilung des Eingriffs und Ausgleichs 
- Darstellung verbleibender Auswirkungen 

 

Kurzdarstellung des Inhalts der Planung  
Der Stadtteil Herzo-Base befindet sich nordöstlich von Herzogenaurach an der Kreisstraße ERH 3 
Richtung Haundorf und wurde bis 1992 von den amerikanischen Streitkräften genutzt. Nach Aufgabe 
des Standortes durch die amerikanischen Streitkräfte wurde 1998 mit der Übernahme der GEV 
Grundstücksgesellschaft Herzogenaurach mbH & Co. KG der adidas Group der Weg geebnet, dieses 
brach gefallene Areal zusammen mit der Stadt Herzogenaurach für die notwendige Erweiterung des 
Konzerns zu entwickeln. Neben den Flächen für die Verwaltung der adidas Group wurden Gewerbe-
flächen, Wohnflächen, ein Hotel, ein öffentliches Plateau sowie Flächen für Bauten der Freizeit zur 
Ausübung von Sport vorgesehen. Die Anlagen unterschiedlichster Nutzungen werden durch eine weit-
läufige Grünfläche verbunden, welche das zentrale Element bildet.  

Im Jahr 2000 wurde für den gesamten Bereich ein Masterplan (Büro A/G/P/S Architecture, Zürich und 
Los Angeles) entwickelt. Dieser Masterplan wurde mit der Stadt abgestimmt und diente als Grundlage 
für den rechtswirksamen Flächennutzungsplan von 2005 sowie die daraus entwickelten Bebauungs-
pläne.  

Nach der Realisierung des 1. Bauabschnitts „Wohngebiet World of Living“ wurden im Jahr 2010 vier 
Planungsbüros beauftragt, ein Bebauungs- und Erschließungskonzept für die weiteren Bauabschnitte 
zu entwickeln. Das Büro SCHIRMER I ARCHITEKTEN + STADTPLANER wurde zur Erstellung eines 
Rahmenplans für das Wohngebiet ausgewählt. Dieser Rahmenplan ist Grundlage für den Bebau-
ungsplan Nr 55 „Wohngebiet Herzo-Base - 2. und 3. Bauabschnitt“. 

Im Jahr 2012 hat die Stadt Herzogenaurach ihren Kommanditanteil an der GEV Grundstücksgesell-
schaft Herzogenaurach mbH & Co. KG (kurz: GEV) an die adidas AG verkauft. Im Gegenzug erwarb 
die Stadt die Flächen zur Entwicklung des Wohngebietes 2. und 3. Bauabschnitt. 

Gegenstand der Planung ist die Errichtung von allgemeinen Wohnbauflächen und einer Kindertages-
stätte. Das Gebiet gliedert sich in verschiedene Teilbereiche, die für unterschiedliche Gebäudetypen 
(Einfamilienhäuser, Reihen- und Doppelhäuser sowie Mehrfamilienhäuser) vorgesehen sind. Die Ver-
kehrserschließung erfolgt von Süden vom Hans-Ort-Ring aus. Zwischen dem 2. und 3. Bauabschnitt 
bildet eine öffentliche Grünfläche die „Grüne Mitte“. Ringsum wird das Gebiet umgeben von großzügi-
gen Freiflächen, die naturnah gestaltet werden sollen und als ökologische Ausgleichsflächen dienen.  
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Darstellung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen  
Die Vorgaben der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung sowie die bisherigen Darstellung im 
FNP sind in Teil 1 der Begründung erläutert. Ergänzend ist auf folgendes hinzuweisen:  

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP, Landkreis Erlangen-Höchstadt) 
Im Bayerischen Arten-und Biotopschutzprogramm (ABSP) mit Stand 2001 ist der Großteil der Herzo-
Base als regional bedeutsame trockene Extensivwiese und ¬weide mit der Lebensraumnummer 6431-
A587 erfasst. Die Fläche ist überwiegend beweidet. Es finden sich wertgebende Pflanzen wie Cam-
panula rapunculus, Herniaria glabra und Vogelarten wie der Steinschmätzer, Baumpieper und Kern-
beißer.  
Als naturschutzfachliche Zielsetzung wurde im ABSP die Erhaltung und Entwicklung von sandigen 
Magerwiesen und -weiden mit vereinzelten Gehölzgruppen formuliert, um den vorhandenen, wertge-
benden Arten Lebensraum zu bieten.  
 
 

2 Schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung des Umweltzu-
stands 

2.1 Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

Naturräumliche Lage und Gliederung 
Großräumig liegt das Bebauungsgebiet am Westrand des Verdichtungsraumes Nürnberg, im flachwel-
ligen Mittelfränkischen Becken zwischen Steigerwald und Frankenhöhe im Westen und der Fränki-
schen Alb im Osten auf einem Geländerücken der Aurach-Zenn-Platte. Der nach Osten zur Regnitz 
langsam abfallende Geländerücken wird im Norden durchzogen von dem Bimbach und seinen Wei-
herketten und den Orten Haundorf und Beutelsdorf (Stadtgebiet Herzogenaurach). Im Süden wird der 
Landschaftsraum durch das Tal der Aurach begrenzt.  
Beide Gewässer fließen ca. 4-5 km weiter in das Regnitztal ein und entwässern über diesen Talraum 
nach Norden zum Main.  
Innerhalb des Geltungsbereichs fällt das Gelände flach nach Südosten ab. Die Geländehöhen liegen 
zwischen ca. 330 m ü NN im Nordwesten und 320 m ü. NN im Südosten. 
 

Potentielle natürliche Vegetation  

Als potenzielle natürliche Vegetation würde sich im Gebiet ein Hainbuchen-Eichen-Birkenwald einstel-

len.  

Bestehende Nutzungen  
Der Großteil des Geltungsbereichs ist durch die frühere Nutzung als Golfplatz und langjährige Brache 
geprägt. Weite Wiesenflächen, auf denen vereinzelt Bäume stehen, nehmen den Großteil der Fläche 
ein. Am Rand der ehemaligen Herzo-Base nach Süden bestehen großflächige gepflanzte Hecken-
strukturen, die einst das Areal nach außen eingrenzten. Der südliche Teil des Geltungsbereichs wird 
bisher landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Eine größere Gehölzfläche im Süden ist als Wald ein-
zustufen. Entlang des Hans-Ort-Rings (= sog. Nordtangente) wird ein Lärmschutzwall mit einer Höhe 
von 8 bzw. 10 m (gemessen über der Fahrbahn) errichtet. Der Lärmschutzwall ist derzeit östlich der 
Zufahrt zur Herzo-Base 2. u. 3. BA bereits fertiggestellt und westlich noch nicht im Bau.  

Geschützte Gebiete und Bestandteile der Natur, Biotope 
Im Geltungsbereich liegen keine Schutzgebiete oder geschützten Bestandteile gemäß dem Bayeri-
schen bzw. dem Bundesnaturschutzgesetz. 
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Amtliche Biotopkartierung 
In der amtlichen Biotopkartierung ist im Geltungsbereich ein Biotop erfasst:  

Nr. 6431-0019-001 - Hecken an den Lohhofer Äckern, Teilfläche 01: bis 6 m hohe und 4 m breite 
Weißdorn-Hecke in der Flur, nördlich daran angrenzend ca. 3 m hohes und bis 8 m breites Schlehen-
gebüsch, beide sehr dicht, am nördlichen Rand in ruderalisiertes Grünland übergehend. 
Die Biotopbeschreibung stammt aus dem Jahr 1985; sie trifft im Wesentlichen noch zu.  

Bereits festgesetzte ökologische Ausgleichsflächen 
In den Geltungsbereich reichen Flächen hinein, die in den Nachbar-Bebauungsplänen als ökologische 
Ausgleichsflächen festgesetzt wurden. Sie sind im B-Plan-Entwurf gekennzeichnet.  

Es handelt sich dabei um kleinere Flächen im Norden an der Nahtstelle zum B-Plan Nr. 50 „Wohnge-
biet Herzo-Base – 1. Bauabschnitt - Fortschreibung“  sowie um größere Flächen des östlich angren-
zenden Bebauungsplans Nr. 53 „Herzo-Base – Sondergebiet Süd“. Für diese Flächen sind in den je-
weiligen Bebauungsplänen Entwicklungsziele festgeschrieben.   

2.2 Schutzgut Mensch   

Wohnnutzung  
Innerhalb des Geltungsbereichs bestehen bisher keine Wohnnutzungen. Die nächstliegende Wohn-
bebauung ist das nördlich angrenzende Wohnbaugebiet des 1. Bauabschnitts der Herzo-Base. Die 
Wohnbauflächen des ersten Bauabschnitts sind von den geplanten des zweiten Bauabschnitts durch 
eine ca. 20 m breite Grünfläche getrennt. Wohnbauflächen des Stadtteils Niederndorf reichen jenseits 
der Nordspange bis auf etwa 500 m Distanz an die geplanten Bauflächen heran.  

Natürliche Erholungseignung und tatsächliche Erholungsfunktion  
Aufgrund der militärischen Vornutzung war das Planungsgebiet früher unzugänglich. Während der 
Nutzung als Golfplatz stand es einem eingeschränkten Nutzerkreis zur Verfügung. Heute besitzt die 
offene Wiesenlandschaft mit ihrem Baumbestand eine relativ hohe Eignung als Fläche für die Naher-
holung. Hauptsächlich der Randbereich zum ersten Bauabschnitt des Wohngebiets Herzo-Base wird 
von den dortigen Bewohnern genutzt; dort befinden sich auch ein Spielplatz: Temporär war dort ein 
Bolzplatz vorhanden, der allerdings bereits verlegt ist. Die im Planungsgebiet vorhandenen Wege sind 
aufgrund ihres baulichen Zustands für Spaziergänger und Radfahrer eher unattraktiv.  

Lärmbelastung  
Die bestehenden und die geplanten Wohnbauflächen sind einer Lärmbelastung ausgesetzt, die vom 
Verkehrsaufkommen auf dem Hans-Ort-Ring  ausgeht. Für das Plangebiet liegt eine Schalltechnische 
Untersuchung vom 30.09.2011, erstellt von der Firma Ingenieursgesellschaft für Bauphysik, Akustik 
und Schwingungstechnik mbH, vor. Diese Untersuchung weist folgendes Ergebnis auf: 
 
„Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Wohngebiet Herzo Base - 2. und 3. Bau-
abschnitt“ durch die Stadt Herzogenaurach (…) wurden die zu erwartenden Straßenverkehrsgeräu-
sche anhand schalltechnischer Immissionsberechnungen ermittelt und die Ergebnisse in Form von 
Gebäudelärmkarten aufbereitet. 
 
Bei den Berechnungen wurden die im Rahmen bisheriger Untersuchungen am Standort favorisierten 
Lärmschutzmaßnahmen in Form einer 8 m bzw. 10 m hohen Lärmschutzwallanlage entlang des Hans-
Ort-Rings berücksichtigt. 
 
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 an weitgehend al-
len Gebäuden (auch mit höherer Geschosszahl) auf jeder Etage eingehalten werden. Die Ausnahme 
bilden vier Gebäude, bei denen oberhalb des 1. Obergeschosses Orientierungswert-Überschreitungen 
von bis zu 3 dB auftreten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden überall eingehalten 
bzw. unterschritten. 
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Für diejenigen Gebäude und Fassaden, bei denen aus dem Verkehrslärm Orientierungswert-
Überschreitungen auftreten und ggf. ergänzende passive Lärmschutzvorkehrungen (abgewandte 
Wohnraum-Orientierung, Lärmschutzfenster, ...) vorzusehen sind, wurden entsprechende Lärmpegel-
bereiche nach DIN 4109 für eine Aufnahme in den B-Plan-Festsetzungen angeführt. 
 
Ergänzend wurde anhand bisheriger IBAS-Untersuchungen die Gewerbelärmsituation am Standort 
(mit in B-Plänen verankerten zulässigen Gewerbelärmkontingenten) für verträglich bewertet.“ 
 

2.3 Schutzgut Boden 

Geologie 
Der Geltungsbereich liegt hauptsächlich im Bereich des Unteren Burgsandsteins, in den sog. Zwi-
schenletten und Basisletten eingeschlossen sind. Der topographisch etwas tiefer liegende südöstliche 
Rand des Geltungsbereichs liegt im Bereich des darunterliegenden Coburger Sandsteins.  
Der Coburger Sandstein besteht aus fein- bis mittelkörnigen, grauen, weißlichen Sandsteinen mit 
wechselnder Festigkeit. Der darüber lagernde untere Burgsandstein beginnt mit den Basisletten, einer 
2-6 m mächtigen Abfolge aus grünen bis roten Tonen bzw. Tonsteinen mit zwischengeschalteten 
Sandstein- und Steinmergellagen. Der Untere Burgsandstein besteht wiederum aus fein- bis mittelkör-
nigem Sandstein mit hellgrauer und hellroter Farbe. (Baugrundgutachten Herzo-Base Gesamtgebiet, 
IfU GmbH, 2003) 

Bodenarten und -typen 
Die Böden sind aus der Verwitterung der anstehenden Sand- und Tonsteine hervorgegangen. Die 
Böden sind dementsprechend Gemenge aus Sand, Schluff und Ton. Unterhalb einer Deckschicht von 
etwa 1 bis 1,5 m Tiefe folgen überwiegend Tone und Tonsteine. Diese weisen eine sehr geringe Was-
serdurchlässigkeit auf (vgl. Baugrundgutachten Herzo-Base Gesamtgebiet, IfU GmbH, 2003). Die Bo-
dentypen lassen sich als Parabraunerde bzw. Pseudogley beschreiben.   

Biotische Lebensraumfunktion 
Bei den im Geltungsbereich des Bebauungsplans verbreiteten Böden handelt es sich nicht um seltene 
Böden bzw. Böden mit besonderer Lebensraumfunktion. Aufgrund der Bautätigkeit sind die natürlich 
vorkommenden Böden anthropogen überprägt.  
Am südlichen Rand des Geltungsbereichs entlang des Hans-Ort-Rings wurde an der östlichen Seite 
ein Lärmschutzwall errichtet. Hier sind die natürlichen Bodenverhältnisse bereits überbaut.  

Natürliche Ertragsfunktion 
Die natürliche Ertragsfunktion beschreibt die Eignung des Bodens als nutzbare Ressource für die 
Landwirtschaft. Für die Landwirtschaft haben diese stark lehmigen Sande eine mittlere Ertragsfähig-
keit. Tatsächlich ist im Bereich der ehemaligen militärischen Nutzung die Ertragsfunktion ohne Bedeu-
tung, da dort keine Landwirtschaft mehr stattfindet.  

Vorbelastungen – Altlastenverdacht und Kampfmittel 
Seit Anfang der 1990er Jahre wurden auf der Herzo Base umfangreiche, systematische Altlastenun-
tersuchungen durchgeführt  (vgl. GeoCon 2009). Gemäß der Vorgaben des Bundesbodenschutzge-
setzes wurden altlastenverdächtige Flächen erfasst und untersucht. Im Geltungsbereich wurde u.a. 
die ehemalige Start- und Landebahn des Fliegerhorstes Herzogenaurach als Altlastenfläche einge-
stuft. Im Bereich des Golfplatzes wurden u.a. Bauschuttablagerungen mit belasteten Materialien fest-
gestellt.  
Im Zuge langdauernder und umfangreicher Sanierungsmaßnahmen wurden die Altlasten saniert. Be-
lastete Materialien wurden ausgebaut und entsorgt.  
Ein Plan der Firma GeoCon mit Stand Dezember 2009 zeigt den Sanierungsstand der ermittelten Alt-
lastenflächen. Gemäß diesem Plan galten lediglich die Flächen F32 und F32a als Verdachtsflächen, 
bei denen eine gutachterliche Überwachung bei der Bearbeitung dieser Flächen empfohlen wurde.  
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Mittlerweile wurde auch die Teilfläche F 32 saniert (GEOCon, Mitteilung vom 4.10.2012). Bis auf die 
kleine Teilfläche F32a im südwestlichen Teil des Geländes wurden somit alle ermittelten Altlasten und 
Altlastenverdachtsflächen saniert bzw. abschließend untersucht. Bei der erwähnten F32a handelt es 
sich um kleinräumige Bauschuttablagerungen mit Teeranhaftung. 
 
Eine weitere Verdachtsfläche bezeichnet mit der Nummer F 49 besteht im Süden des Geländes. Nach 
Ansicht des Gutachters ist  „aufgrund des angenommenen relativ geringen Gefahrenpotenzials für das 
Grundwasser, der relativ geringen flächenmäßigen Ausdehnung des Schadens und der gewonnenen 
Messdaten ein Monitoring über die bestehende Grundwassermessstelle ausreichend“ (GEOCon, Mit-
teilung vom 4.10.2012). Nach Darstellung im oben genannten Plan gilt die Fläche als abschließend 
untersucht.  
 
Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass es sich bei dem gesamten Areal der Herzo Base um einen 
militärischen Altstandort handelt, in dem einzelne Bereiche Kontaminationen aufweisen können. Auf-
grund der Nutzungshistorie kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei zukünftigen Baumaßnahmen 
kleinräumige Altlasten oder vereinzelte Munitionsfunde aus US-Beständen aufgefunden werden. Das 
Wasserwirtschaftsamt Nürnberg ist zu informieren, wenn bei Bauarbeiten auf mögliche Altlasten ge-
stoßen wird. Die daraus resultierenden Maßnahmen sind mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen 
und in einem aussagekräftigen Bericht zu dokumentieren und zu bewerten Das Erfordernis der Beglei-
tung durch einen fachkundigen Gutachter bei sämtlichen Erdarbeiten im Bereich der Verdachtsflächen 
F32 und F 49 wird zusätzlich als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Mit dem Auffinden brisanter Kampfmittel ist dagegen nicht zu rechnen. Bei den umfangreichen Sanie-
rungs- und Baumaßnahmen auf dem Gelände sind bislang keine unerwarteten Kampfmittelfunde auf-
getreten.  
 

2.4 Schutzgut Wasser 

Fließ- und Stillgewässer 
Im Geltungsbereich gibt es keine Oberflächengewässer. Die nächstliegenden Gewässer stellen Tei-
che dar, die östlich der Feldstraße (Kreisstraße ERH 25) in einer Talmulde liegen. Ihr Vorfluter ist das 
Eichholzbächlein, das nach Süden in die Aurach fließt.  

Aufgrund der Topographie entwässert das Gelände natürlicherweise in Richtung Südosten. Das Eich-
holzbächlein bildet somit auch den natürlichen Vorfluter des Planungsgebiets.  

Grundwasser 
Die Grundwasserverhältnisse im Geltungsbereich wurden im Baugrundgutachten erkundet: „Die Flur-
abstände liegen zwischen 1 und 5 m unter Gelände und können lokal stark schwanken. Ursächlich 
hierfür ist die unterschiedliche Verwitterungsausbildung des Sandsteins sowie die extrem geringe 
Durchlässigkeit der tonigen Schichten. In zahlreichen Bohrungen wurde auch kein Wasser festgestellt. 
Dies betraf überwiegend Bohrungen im südlichen Geländebereich, in denen ausschließlich Ton an-
stand. Die Ergiebigkeit des Grundwassers ist im Ton als gering einzustufen. In den sandigen Sedi-
menten oder in Ton/Sand-Wechsellagerungen sind deutlich höhere Ergiebigkeiten zu erwarten“  

(Ifu GmbH, 2003).  

Das Grundwassergefälle ist analog zur Topograhie nach Südosten gerichtet.  
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2.5 Schutzgut Klima und Luft 

Klima/ Luft 

Der Stadtbereich von Herzogenaurach gehört zum Mittelfränkischen Becken, das durch ein trocken-

warmes, kontinental getöntes Klima gekennzeichnet ist:  

 geringe Niederschläge zwischen 600 und 650 mm/Jahr  

 Jahresdurchschnittstemperaturen mit 8 bis 9 Grad deutlich über dem bayerischen Durchschnitt. 

Die Hauptwindrichtung ist Südwest, so dass der ausgeprägte Kuppenbereich, auf dem sich die Herzo-
Base befindet, mit der vorgelagerten nach Südwesten offenen Fläche den starken Winden ausgesetzt 
ist. 

Klimatische Ausgleichsfunktionen  
Die Freiflächen des Geltungsbereichs wirken derzeit mutmaßlich als Entstehungsgebiete nächtlicher 
Kaltluft. Dies ist jedoch ohne nennenswerte Funktion für umgebende Ortslagen.  

Vorbelastungen 
Lufthygienische Vorbelastungen liegen nicht vor bzw. sind nicht bekannt. Vom Fahrzeugverkehr auf 
dem Hans-Ort-Ring ausgehende Luftschadstoffe werden durch den errichteten Lärmschutzwall vom 
Planungsgebiet weitgehend abgehalten. Der Verlauf der Nordspange und der entstehende Lärm-
schutzwall unterbrechen die Strömung von Kaltluft aus dem Planungsgebiet.  

 

2.6 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Reale Vegetation 
Der Großteil des Geltungsbereichs ist durch die frühere Nutzung als Golfplatz und langjährige Brache 
geprägt. Weite Wiesenflächen, auf denen vereinzelt Bäume stehen, nehmen den Großteil der Fläche 
ein. Am Rand der ehemaligen Herzo-Base nach Süden bestehen großflächige gepflanzte Hecken-
strukturen, die einst das Areal nach außen eingrenzten. Der südliche Teil des Geltungsbereichs wird 
bisher landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Eine größere Gehölzfläche im Süden ist als Wald ein-
zustufen.  
Für die gesamte Herzo-Base und benachbarte Flächen wurde 1993 von Institut für Vegetationskunde 
und Landschaftsökologie (IVL) eine Bestandsaufnahme der Biotoptypen durchgeführt. Diese besitzt 
bis heute Gültigkeit.   

Folgende Biotoptypen und Vegetationseinheiten kommen im Geltungsbereich vor: 

Grünland   
Ein Großteil der Wiesenflächen wurde als Golfrasen angelegt (Fairways und Greens) und damals in-
tensiv gepflegt (inkl. Verdichtung, ggf. Drainage). Diese Flächen besitzen bis heute eine relativ gerin-
ge Bedeutung. Zwischen den Bahnen liegen Streifen mit mageren Wiesen, die bereits früher extensiv 
genutzt waren („Roughs“) und daher größere Artenvielfalt besitzen 

Einzelbäume 
Entlang der Ränder der ehemaligen Golfbahnen wachsen einzeln stehende Bäume und Baumgrup-
pen. Dabei handelt es sich überwiegend um heimische Baumarten mit Stammdurchmessern, die viel-
fach zwischen 40 und 70 cm liegen. Eine Reihe von Bäumen wurde bereits mittels Großbaumver-
pflanzung aus der Fläche entnommen und auf den Lärmschutzwall nördlich des Baugebiets BA 1 ver-
pflanzt. Durch WGF Landschaft wurde im Sommer 2012 eine Aufnahme des Baumbestands durchge-
führt. Von diesem Baumbestand werden im Bebauungsplan 13 Bäume zum Erhalt festgesetzt, zehn 
Bäume zum Erhalt empfohlen und sechs weitere Bäume für eine Baumverpflanzung als geeignet ein-
geschätzt.    
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Gehölz, Feldgehölz, Hecke (GÖ)  
Es gibt eine Vielzahl an Gehölzen, Feldgehölzen und Hecken, die nicht den Kriterien der bayerischen 
Biotopkartierung entsprechen. Größere, dichte Bestände stehen entlang des südlichen Rands der 
Herzo-Base, sie wurden vermutlich als Sichtschutz angelegt Bei der Bepflanzung wurden standortge-
rechte, heimische Arten verwendet. Zusätzliche Gehölzarten siedelten sich spontan an (z.B. Weiden).  

In der Bestandsaufnahme 1993 wurden folgende Flächen hervorgehoben:  

23:   Hecke mit angrenzenden Altgrasfluren 

23a: breite, gebüschartige Hecke 

Kraut- /Altgrasflur 
Dieser Vegetationstyp liegt vor allem an den Rändern des ehemaligen Golfplatzes vor. Hier macht 
sich der Sukzessionsprozess mit teilweise schon beträchtlichen Gehölzaufwuchs bemerkbar. 

23b: Altgrasflur durchsetzt mit Ruderalfluren 

26: Altgrasfluren unterschiedlicher Ausprägung, zum Teil mit Sträuchern 

26a: Altgrasflur relativ magerer Ausprägung 

26b: Altgrasflur mit älterem Gehölzbestand 

26c: Altgrasflur mit Bäumen und Sträuchern durchsetzt.  

 

Tierwelt  
In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sind die Ergebnisse der bisher durchgeführten 
faunistischen Kartierungen dokumentiert. Durch das Büro ANUVA erfolgten in den Jahren 2008 und 
2009 Kartierungen zu Brutvögeln, Reptilien und Amphibien. Daneben konnte auf eine Kartierung zu 
den Fledermäusen sowie auf vorliegende Daten zurückgegriffen werden. Im Folgenden werden die 
wichtigsten Ergebnisse beschrieben:  

Fledermäuse 
Im nördlich benachbarten Gebiet World of Sports wurden 11 Fledermausarten nachgewiesen. Dort 
sind Baumhöhlen und Gebäude vorhanden, die den Tieren Sommer- und Winterquartiere bieten. Da-
gegen kommen im Geltungsbereich keine entsprechenden Quartier-Strukturen vor. Es ist daher anzu-
nehmen, dass Fledermäuse den Geltungsbereich nur bei der Jagd nutzen, aber keine Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten bestehen.  

Reptilien  
Als einzige Reptilienart wurde im Bereich der Herzo-Base die Zauneidechse (Lacerta agilis) nördlich 
des Wirkraums nachgewiesen, weitere Arten sind nicht zu erwarten. Innerhalb des Geltungsbereichs 
konnte die Zauneidechse trotz intensiver Nachsuche nicht gefunden werden. Lebensräume, die die 
Art nutzten kann (offene, lockere sandige Böden zur Eiablage) sind kaum vorhanden.  

Vögel 
2008 erfolgte durch ANUVA eine Kartierung der Brutvogelarten. Im Geltungsbereich wurden dabei 
Brutvorkommen von Goldammer, Feldlerche und Rebhuhn erfasst.  

Die Goldammer, eine Art der reichstrukturierten Kulturlandschaft, brütet in Gebüsch- und Heckenstruk-
turen Die Feldlerche und das Rebhuhn nutzen die weiten Wiesenflächen mit ihrem offenen Horizont 
zur Brut.  
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2.7 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild  

Landschaftsbildqualität, Eigenart, Vielfalt und Schönheit 
Die Landschaft nördlich von Herzogenaurach ist traditionell geprägt von einem flachwelligen Relief 
und überwiegend offener Landschaftsstruktur. Im Bereich der Herzo-Base prägen zunehmend die 
neuen Siedlungseinheiten World of Sports, World of Commerce und World of Living mit ihren moder-
nen Baukörpern den Raum.   

Im Geltungsbereich ist das Landschaftsbild bisher durch die „Golfplatz-Nachfolgelandschaft“ mit wei-
ten Wiesenflächen mit lockerem Baumbestand bestimmt. Sichtachsen und Verbindungen in den freien 
Landschaftsraum sind vorhanden. Wertvolle landschaftsbildrelevante Flächen sind gegeben.  

Vorbelastungen 
Als Vorbelastung des Landschaftsbilds sind großflächige Bodenlagerflächen und der errichtete Lärm-
schutzwall anzusehen. 

 

 

2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

Kulturgeschichtlich bedeutsame Objekte 
Bau- oder Bodendenkmäler sind im Geltungsbereich nicht vorhanden (Datenquelle: Internetportal des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege). Auch sonstige kulturgeschichtlich bedeutsame Objekte 
bestehen nicht bzw. sind nicht bekannt. 

Sachgüter  
Nennenswerte Sachgüter bestehen im Geltungsbereich nicht.  

 

2.9 Wechselwirkungen 

Im Untersuchungsgebiet herrschen keine bedeutsamen Wechselwirkungen vor. 



Stadt Herzogenaurach  
B-Plan Nr. 55 mit integriertem GOP „Wohngebiet Herzo Base – 2. und 3. Bauabschnitt“ 
Umweltbericht, Stand März 2013  

 

 
 WGF Objekt, Nürnberg 

 

 

- 10 - 

3 Auswirkungen des Vorhabens  

3.1 Projektwirkungen 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Die baubedingten Wirkfaktoren werden durch die Herstellung der baulichen Anlagen und Infrastruk-
tureinrichtungen sowie die damit verbundenen Baustellentätigkeiten verursacht. Als Wirkungspfade 
sind zu nennen: Staubentwicklung, Lärmentwicklung, Erschütterung, Verkehrserzeugung, ggf. bau-
stellenbedingter zusätzlicher Platzbedarf. 

Die baubedingten Auswirkungen stellen eine temporäre Beanspruchung und Belastung des Standor-
tes dar. Es ist davon auszugehen, dass über das Maß der später bebauten Fläche hinaus, keine zu-
sätzlichen temporären Baustelleneinrichtungen nötig sind. Baubedingte Wirkungen betreffen im All-
gemeinen v.a. die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen. 

Anlagenbedingte Wirkfaktoren 

Als anlagebedingte Wirkungen sind die Flächeninanspruchnahme durch die geplanten Nutzungen 
(Wohngebäude und ihre Grundstücke, Verkehrsflächen) anzusehen. Wesentliche anlagenbedingte 
Wirkungen entstehen durch eine Ausdehnung der Versiegelung im Plangebiet und die Errichtung der 
baulichen Anlagen, verbunden mit der Beseitigung von Vegetationsbeständen und vorhandener Ein-
richtungen. Auswirkungen sind hierbei insbesondere auf die Schutzgüter Boden, ggf. Wasser und Kli-
ma, Tiere und Pflanzen zu erwarten. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Die „betriebsbedingten“ Wirkungen entstehen durch die dauerhafte Nutzung als Wohngebiet. Wir-
kungspfade betreffen u.a. die Erzeugung von Verkehr und die Entstehung von Lärm. Wesentlich ist 
hierbei das zusätzliche Verkehrsaufkommen. Betriebsbedingt ergeben sich Auswirkungen auf das 
Umfeld, die i.d.R. hauptsächlich die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen betreffen.  
 
Tabelle 1: Überblick über die zu betrachtenden Projektwirkungen  
 

Projektwirkung Betroffenheit  

Baubedingte  
Projektwirkungen 

 Bauzeitliche Immissionswirkungen (Lärm, Erschütterungen, 
Schadstoffe) 

 Bauzeitliche Beseitigung von Vegetationsbeständen durch vo-
rübergehende Inanspruchnahme  

 Bauzeitliche Gefahr von Schadstoffeintrag (Boden, Wasser) 
 Gefährdungen von Mensch und Umwelt durch Aufdecken und 

ggf. Freisetzen von Altlasten  
 

Anlagebedingte  
Projektwirkungen 

 Flächenumwandlung – Überbauung und Versiegelung  
 Verlust von Vegetation  
 Verlust von Lebensräumen der Tierwelt (extensives Grünland, 

Einzelbäume, Hecken, Feldgehölz, Altgrasbestände) 
 Versiegelung, Verdichtung, Überbauung und Umlagerung des 

Bodens 
 Verringerung der Grundwasserneubildung  

 

Betriebsbedingte  
Projektwirkungen 

 Entstehung und Ausbreitung von Lärm, v.a. durch den Verkehr 
auf den geplanten Straßen 

 Entstehung und Ausbreitung  von Staub, Luftschadstoffen  
 Veränderungen des Orts- und Landschaftsbilds  

 
 




